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Bekanntmachung

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Velbert GmbH hat am 22.07.2004 den Jah-
resabschluss zum 31.12.2003 festgestellt. Nach Ausgleichszahlung an die außenstehenden
Gesellschafter in Höhe von 1.467.766,05 € ist der verbleibende Gewinn für das Geschäftsjahr
2003 von 2.063.180,00 € aufgrund des Gewinnabführungsvertrags an die Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft Velbert mbH abgeführt worden.
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 04.10.2004 bis 15.10.2004 im Gebäu-
de der Stadtwerke Velbert GmbH, Raum 327, zur Einsichtnahme aus.
Die von der Gesellschafterversammlung am 08.07.2003 bestellte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, hat am 02.07.2004 folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der
Stadtwerke Velbert GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar."

Velbert, 07.09.2004

Die Geschäftsführung
Stadtwerke  Ve lber t  GmbH

Thissen Dr. Höltker Zak
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Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen

Die Technischen Betriebe Velbert schreiben folgende Arbeiten aus:

• Straßen- und Kanalbau
• Sinkkastenreperatur und Erneuerung von Entwässerungsrinnen
• Landschaftsgärtnerische Arbeiten im Herminghauspark Velbert

Die Bekanntmachungstexte können im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden.

----------------------------------------------------------------

Bekanntmachung

Bürgerbeteiligung zu Bebauungsplänen

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Velbert hat für den Stadtbezirk Velbert-Neviges
in seiner Sitzung am 22.06.2004

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 401 – Im Siepen – 2. Änderung

beschlossen.

Gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den vom Rat der Stadt Velbert be-
schlossenen Richtlinien sind die Bürger an der Bauleitplanung zu beteiligen.

Die Bürgerbeteiligung zu dem obigen Planverfahren findet am

30.09.2004, 17.00 Uhr,
im Unterrichtsraum der Feuerwehr –Gerätehaus Velbert- Neviges-

Siebeneicker Straße 19, Velbert 15

statt.

Dabei werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung von der Verwaltung öffentlich
dargelegt und den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, sich zu äußern und die
Planungsvorschläge zu erörtern.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung hängen die Pläne zur Vorabinformation be-
reits im Veranstaltungsraum aus.

Die ungefähre Umgrenzung des Plangebietes ist aus der dieser Bekanntmachung beigefügten
Übersichtsskizze ersichtlich.

Velbert, 10.05.2004 gez. Hagling
Vorsitzende des Bezirksaus-
schusses Velbert- Neviges
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Bekanntmachung
Bürgerbeteiligung zu Bebauungsplänen

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Velbert hat für den Stadtbezirk Velbert-
Langenberg in seiner Sitzung am 22.06.2004

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 306 – Untere Hohlstraße –  3. Änderung

beschlossen.

Gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den vom Rat der Stadt Velbert be-
schlossenen Richtlinien sind die Bürger an der Bauleitplanung zu beteiligen.

Die Bürgerbeteiligung zu dem obigen Planverfahren findet am

29.09.2004, 17.00 Uhr,
im Schulungsraum der Feuerwehr

in Velbert-Langenberg, Voßkuhlstraße, 1. Etage

statt.

Dabei werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung von der Verwaltung öffentlich
dargelegt und den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, sich zu äußern und die
Planungsvorschläge zu erörtern.

Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung hängen die Pläne zur Vorabinformation bereits im
Veranstaltungsraum aus.

Die ungefähre Umgrenzung des Plangebietes ist aus der dieser Bekanntmachung beigefügten
Übersichtsskizze ersichtlich.

Velbert, 06.09.2004 gez. Schmitz
Vorsitzender des Bezirksaus-
schusses Velbert-Langenberg
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